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■ Schulträger

■ Träger von Kindertageseinrichtungen

■ als gemeinnützig anerkannte Sportvereine

■ kulturelle Einrichtungen in gemeinnütziger Trägerschaft.

Im Förderschwerpunkt gemäß 3.3.6 sind zusätzlich zu den oben genannten 
Antragsberechtigten auch Pflegeeinrichtungen antragsberechtigt. 

5 Zuwendungsvoraussetzungen 

Unabhängig von den Zuwendungsvoraussetzungen, zu den einzelnen Förderschwerpunkten, 
die unter 3. genannt sind, gelten für alle 3 Förderschwerpunkte folgende 
Zuwendu ngsvoraussetzungen: 

• Die Maßnahmen werden im Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde durchgeführt.

• Die Gesamtfinanzierung der jeweiligen Maßnahmen muss durch den Antragsteller oder die
Antragstellerin sichergestellt sein.

• Die Summe sämtlicher Förderungen darf die Höhe der Investitionskosten nicht übersteigen.

• Die Maßnahmen wurden noch nicht begonnen. Als Vorhabenbeginn gilt die Beauftragung
bzw. der Vertrag mit der Fachfirma/Fachfirmen über die Umsetzung, die Bestellung, den
Kauf oder der lnstallatiön.

• Auf die Förderung durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in geeigneter Weise
hinzuweisen.

6 Verfahren 

Anträge auf Zuwendungen sind schriftlich bei der Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg­
Eckernförde einzureichen. 

· Möchte eine Gemeinde einen erhöhten Förderbetrag beantragen, kann sie vor Antragstellung
beim Fachdienst Kommunalaufsicht die Einstufung ihrer dauernden Leistungsfähigkeit erfragen.
Die jeweilige Einstufung ist im Antrag anzugeben.

Die Entscheidung über eine Förderung bis zu 125.000 Euro wird dem Umwelt- und
Bauausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde übertragen.

Die Entscheidungen erfolgen nach fachlicher Prüfung und Vorlage durch die
Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Eine F.örderung zum Förderschwerpunkt 3.1 kann auch unter dem Vorbehalt erteilt werden,
dass eine Förderung durch einen Dritten von mindestens 5 % der förderfähig anerkannten
Kosten erfolgreich beantragt wird.

Die Klimaschutzagentur berichtet quartalsweise dem Umwelt- und Bauausschuss über alle
gestellten Anträge und den entsprechenden Sachstand.

Die Bewilligung der Förderung erfolgt durch einen Zuwendungsbescheid des Fachdienstes
Infrastruktur.

Im Einzelfall kann der Ausschuss eine Abweichung von der Förderquote, von der vorge­
nannten Höchstsumme und dem Gegenstand der Förderung beschließen.

7 · Einzureichende Unterlagen

Dem schriftlichen Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 





-6-

10 Maßnahmenbeginn 

Nach einer Förderzusage darf der Auftrag an ein oder mehrere ausführende Fachunternehmen 
erteilt werden. Zudem muss bei Maßnahmenbeginn von Projekten nach Fördertatbestand 3.1 
eine notwendige Bewilligung durch den oder die Drittmittelgeber vorliegen. 

Die Projekte sollen in einem Zeitraum von 6 Monaten nach der Zuschussgewährung begonnen 
werden.· 

Der Antrag nach Ziffer 6 kann mit einem Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn verbunden 
werden. In dem Antrag sind die Gründe darzulegen, warum ein Abwarten der Bewilligung 

· unzumutbar ist. Über den Antrag entscheidet die Verwaltung unter Beteiligung der
Klimaschutzagentur. Ein positiv beschiedener Antrag hat allein die Rechtsfolge, dass ein
vorzeitiger Maßnahmenbeginn eine spätere Bewilligung des Förderantrags nicht ausschließt.
Den Antragstellenden erwachsen darüber hinaus keine Rechte aus einer positiven
Entscheidung, insbesondere können sie aus dieser Entschefdung keine Ansprüche wegen einer
späteren Versagung der Förderung herleiten.

11 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 16.12.2024 ab dem 
01.01.2025 in Kraft. 

Rendsburg, den 

La lJ/Landrat 


